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Pippi Langstrumpf Pokal 
Athletische Norm 

Ausrichter:	 Verband für Turnen und Freizeit e.V. in Hamburg 
	 Fachausschuss Olympisches Gerätturnen weiblich  
	 Ansprechpartnerin: Meike Brakmann & Nadin Rahe 

Wettkampfleitung:	 Meike Brakmann 

Kampfrichterleitung:	 ?? 

Meldungen 	 Meike Brakmann 
Turnerinnen & 	 Nur mit Meldeformular bitte an: 
Kampfrichterinnen: 	 meldungengtw@vtf-hamburg.de	   

Wettkampfort:	 Sportzentrum Angerstraße 
	 Steinhauerdamm 17-19 (Parkplatz: Angerstraße 4) 
	 22087 Hamburg (U-Bahn Lübecker Straße)  

Termin:	 Sonntag, den 15. Februar 2026	  
	 MELDESCHLUSS: Freitag, den 16. Januar 2026 
	 Bei Nachmeldungen fällt ein doppeltes Startgeld an. 

Aufbau der Geräte:	 Freitag, den 13. Februar 2026, um 19:30 Uhr.  
Jeder teilnehmende Verein hat mind. 2 HelferInnen für den Aufbau der Geräte zu stellen. 
Diese müssen sich beim Aufbau als Nachweis in einer ausliegenden Liste bei der  
Wettkampfleitung eintragen. Für nicht gestellte HelferInnen wird der Verein vom VTF 
Hamburg zusätzlich mit 70 € belastet.   

Zeitplan &	 nach Meldeschluss 
Riegeneinteilung:	   

Meldegeld: 	 15 Euro pro Turnerin  

Startberechtigt: 	 	Startberechtigt sind Turnerinnen des VTF Hamburg,  

	 Startverpflichtet in der altersgerechten AK sind alle Turnerinnen des Verbandstraining und 	  
	 die, die sich für das Verbandstraining 2026 empfehlen wollen. 

	 Vorgesehen ist folgende Jahrgangseinteilung: 
	 WK1	 AK6 	 (2020/2019)  
	 WK2 	 AK7	 (2019/2018) 
	 WK3	 AK8	 (2018/2017) 
	 WK4	 AK9	 (2017/2016) 
	 WK5	 AK10	 (2016/2015) 
	 WK6	 AK11	 (2015/2014) 
	 WK7	 AK 12+	 (2014 und älter) 

Startrecht / 	 Das Startrecht wird durch die gültige DTB-Wettkampfordnung 2019 geregelt.  
Gesundheitszeugnis:	 Startberechtigt beim Wettkampf ist, wer die lebenslange DTB-ID, eine gültige Jahresmarke 	
	 und das Startrecht „Gerätturnen Einzel“ zum Meldeschluss besitzt.	   

Modalitäten:	 Die Abnahme der AK 6-8 erfolgt nach den Dokumenten vom DTB. 
	 Die Abnahme der AK 9-11 erfolgt nach den geänderten Dokumenten vom DTB. 
	 Die Abnahme der AK12+ erfolgt nach den Dokumenten des VTF Hamburg. 
	 Die Dokumente befinden sich im Anhang. 
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	 AK 6-8:	 alle Stationen 
	 AK 9-11:	 SK 1 Hangeln 
	 	 SK 3.1. 20m Sprint  
	 	 SK 4 Salto vorwärts auf Airtrack 
	 	 SK 5 Doppeldurchschläge Sprungseil 
	 	 SK 7 Beinheber (auf Zeit) 
	 	 KA 1 Kippen (Anzahl) 
	 	 KA 3 Schweizer Handstand 
	 	 KA 4 Handstandstehen  
	 	 BH 2 Querspagat	  
	 	 A1 30 Bahnen-Lauf 
	 AK 12+:	 alle Stationen 
 
	 Anmerkung: Sollten bis Wettkampfbeginn Änderungen der AN vom DTB kommen,  
	 behalten wir uns vor, die Ausschreibung (AK6-11) anzupassen. 

KampfrichterInnen: 	 Die Kampfrichter*innen (min. Kari- oder Trainer C-Lizenz) werden von den Vereinen 
gestellt:	  
	1-2 Turnerinnen	 	 =	 1 Kampfrichter*in / Trainer*in  
3 - 5 Turnerinnen	 	 =	 2 Kampfrichter*in / Trainer*in  
6 - 9 Turnerinnen	 	 =	 3 Kampfrichter*in / Trainer*in  
Ab 10 Turnerinnen		 =	 4 Kampfrichter*in / Trainer*in  
 
	KampfrichterInnen müssen für den gesamten Wettkampftag zur Verfügung stehen. 
Pro nicht gestellten KampfrichterInnen wird der Verein vom VTF Hamburg  
	zusätzlich mit 50 € belastet.  

  

Personenbezogene Daten:  
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Wettkampf um eine öffentliche Veranstaltung handelt.  
Wir behalten uns vor, Bild- und Tonaufnahmen von Beteiligten und Gästen sowie Ergebnislisten zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen, zu 
verarbeiten und zu verbreiten soweit diese nicht im Einzelfall widersprechen. Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO. Das berechtigte 
Interesse des VTF besteht darin, Veranstaltungen gemäß seiner Satzungsziele durchzuführen und im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit über die 
Inhalte der Veranstaltungen zu informieren. Der meldende Verein hat seine TeilnehmerInnen bzw. deren Erziehungsberechtigte darüber zu 
informieren und die Einwilligung der Teilnehmer einzuholen.  
Bei Bedarf ist die Einwilligung dem Ausrichter vorzulegen.
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